
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Pascal Meiser, Susanne Ferschl, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/27789 –

Tarifbindung in Deutschland

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Tarifverträge sorgen für gute Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Beschäf-
tigte, deren Arbeitsverhältnisse durch einen Tarifvertrag geregelt sind, stehen 
besser da als Beschäftigte in Betrieben ohne Tarifbindung. Doch alle bisher 
bekannten Untersuchungen zur Entwicklung der Tarifbindung in Deutschland 
belegen eine anhaltende Talfahrt.

Die Erhöhung der Tarifbindung ist deshalb von zentraler Bedeutung. Trotz der 
über das Grundgesetz normierten Tarifautonomie ist es vor diesem Hinter-
grund auch Aufgabe des Staates als Ordnungsfaktor, Stabilisierungsmaßnah-
men umzusetzen, sodass die Tarifverträge ihrer herausragenden Bedeutung 
weiterhin gerecht werden können.

Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie“ unterzog die damalige 
Große Koalition 2014 auch das Tarifvertragsgesetz (TVG) einer Reform. Er-
klärtes Ziel war es dabei, die Tarifbindung zu erhöhen, unter anderem durch 
mehr für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge. Es ist dringend geboten, 
zu evaluieren, inwiefern dieses Ziel erreicht werden konnte.

Auch im aktuellen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD steht: 
„Tarifverträge sind ein öffentliches Gut. Sie sorgen für gleiche Wettbewerbs-
bedingungen [...].“ Auch hier ist es mit Blick auf die sich zum Ende neigende 
Legislaturperiode an der Zeit, Bilanz zu ziehen, inwiefern die Politik der ak-
tuellen Großen Koalition zu einer Stärkung der Tarifbindung geführt hat.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Alle Auswertungen, die im Folgenden präsentiert werden, basieren auf Daten 
des IAB-Betriebspanels 2010 bis 2019. Das IAB-Betriebspanel ist eine Stich-
probenerhebung, deren Ergebnisse auf den Angaben von rund 16.000 repräsen-
tativ ausgewählten Betrieben beruht. Die Ergebnisse werden auf die Gesamtheit 
der Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
hochgerechnet. Informationen zur Tarifbindung werden jährlich im IAB-Be-
triebspanel erhoben. Obwohl es sich insgesamt um eine sehr große Stichprobe 
handelt, muss bei der Interpretation der Ergebnisse immer berücksichtigt wer-
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den, dass die Anzahl der Betriebe in den einzelnen Branchen stark variiert und 
vor allem die Aussagen zur Firmentarifvertragsbindung meist auf eher niedri-
geren Fallzahlen beruhen. Deshalb sollten die Angaben zu den Firmentarifen 
eher vorsichtig interpretiert werden. Zudem ist anzumerken, dass Verände-
rungen zwischen den Branchen von Jahr zu Jahr nicht überbewertet werden 
sollten, da gelegentlich schon vermeintlich geringe Änderungen in der Stich-
probenzusammensetzung, zu deutlichen Veränderungen bei den hochgerechne-
ten Werten führen können.

 1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Tarifbindung in 
Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte nach Ost bzw. 
West, nach Bundesländern sowie nach Branchentarifverträgen und Haus- 
bzw. Firmentarifverträgen sowie ohne Tarifvertrag differenzieren, jeweils 
die Tarifbindung der Betriebe und deren Anteil der Beschäftigten aus-
weisen sowie die Tarifbindung nach Branchentarifvertrag, nach Haus- 
bzw. Firmentarifvertrag sowie nach Wirtschaftszweigen unterscheiden; 
bitte die Daten für die zehn letzten Jahre, in denen entsprechende Daten 
vorliegen, ausweisen)?

Die Auswertungen können den Tabellen 1 bis 46* entnommen werden (siehe 
Tabellenanhang). Die Daten basieren auf den verfügbaren Informationen des 
IAB-Betriebspanels zur Tarifbindung der Betriebe und den Beschäftigten in 
diesen Betrieben. Die Tabellen zur Tarifbindung nach Wirtschaftszweigen und 
dem Standort der Betriebe ist für die Jahre 2010 bis 2019 ausgewiesen. Bei den 
Auswertungen für die Bundesländer und die Betriebsgröße wurde eine Aktuali-
sierung für 2018 und 2019 vorgenommen, weil die Jahre davor den Abgeordne-
ten bereits in der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/5853 vorliegen.
Hinweis zu den Auswertungen nach Bundesländern: Aufgrund geringer Fall-
zahlen im Bundesland Hamburg werden die Bundesländer Hamburg und 
Schleswig-Holstein zusammengefasst.

 2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Tarifbindung in 
Deutschland in den letzten zehn Jahren nach Betriebsgröße entwickelt 
(bitte nach Ost bzw. West, nach Bundesländern sowie nach Branchen- 
und Haus- bzw. Firmentarifverträgen sowie 1 bis 9, 10 bis 49, 50 bis 199, 
200 bis 499, 500 und mehr Beschäftigten differenzieren; bitte die Daten 
für die zehn letzten Jahre, in denen entsprechende Daten vorliegen, aus-
weisen)?

Die entsprechenden Auswertungen sind in den Tabellen 47 bis 76* zusammen-
gefasst. Auf Ebene der Bundesländer ist es bei der Betrachtung nach Betriebs-
größe nicht mehr möglich, fünf Größenklassen zu unterscheiden, weil die Fall-
zahlen vor allem in den neuen Bundesländern zu niedrig sind. Deshalb wurden 
die oberen beiden Größenklassen zusammengefasst. Aufgrund der zu niedrigen 
Fallzahlen können auch die Branchen- und die Firmentarifbindung nur gemein-
sam ausgewiesen werden.
Hinweis zu den Auswertungen nach Bundesländern: Aufgrund geringer Fall-
zahlen im Bundesland Hamburg werden die Bundesländer Hamburg und 
Schleswig-Holstein zusammengefasst.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/28308 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 3. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Betriebe 
mit und ohne Tarifvertrag sowie deren betriebliche Gesamtbeschäftigung 
absolut in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte nach Wirtschafts-
zweigen, nach Bundesländern, für die Privatwirtschaft und den öffent-
lichen Sektor aufschlüsseln; sowie Daten zu Geschlecht, Vollzeit bzw. 
Teilzeit, Befristungen mit und ohne Sachgrund angeben; bitte die Daten 
für die zehn letzten Jahre, in denen entsprechende Daten vorliegen, aus-
weisen)?

Die entsprechenden Auswertungen zu Frage 3 sind in den Tabellen 77 bis 84* 
enthalten.
Hinweis zu den Auswertungen nach Bundesländern: Aufgrund geringer Fall-
zahlen im Bundesland Hamburg werden die Bundesländer Hamburg und 
Schleswig-Holstein zusammengefasst.

 4. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Betriebe 
mit Branchentarifverträgen sowie deren betriebliche Gesamtbeschäfti-
gung absolut in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte nach Wirt-
schaftszweigen, nach Bundesländern, für die Privatwirtschaft und den 
öffentlichen Sektor aufschlüsseln; sowie Daten zu Geschlecht, Vollzeit 
bzw. Teilzeit, Befristungen mit und ohne Sachgrund angeben; bitte die 
Daten für die zehn letzten Jahre, in denen entsprechende Daten vorlie-
gen, ausweisen)?

 5. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Betriebe 
mit Haus- bzw. Firmentarifverträgen sowie deren betriebliche Gesamt-
beschäftigung absolut in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte nach 
Wirtschaftszweigen, nach Bundesländern, für die Privatwirtschaft und 
den öffentlichen Sektor aufschlüsseln; sowie Daten zu Geschlecht, Voll-
zeit bzw. Teilzeit, Befristungen mit und ohne Sachgrund angeben; bitte 
die Daten für die zehn letzten Jahre, in denen entsprechende Daten vor-
liegen, ausweisen)?

Die Fragen 4 und 5 werden gemeinsam beantwortet.
Die entsprechenden Auswertungen können den Tabellen 85 bis 122* entnom-
men werden.
Hinweis zu den Auswertungen nach Bundesländern: Aufgrund geringer Fall-
zahlen im Bundesland Hamburg werden die Bundesländer Hamburg und 
Schleswig-Holstein zusammengefasst.

 6. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Betriebe 
mit sogenannter OT-Mitgliedschaft und somit ohne Tarifgebundenheit in-
nerhalb von Arbeitgeberverbänden in den letzten zehn Jahren entwickelt 
(bitte nach Ost bzw. West, nach Bundesländern sowie nach Wirtschafts-
zweigen aufschlüsseln; bitte die Daten für die zehn letzten Jahre, in de-
nen entsprechende Daten vorliegen, ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, wie sich die Zahl 
der Betriebe mit so genannter „OT-Mitgliedschaft“ und somit ohne Tarifgebun-
denheit innerhalb von Arbeitgeberverbänden in den letzten zehn Jahren entwi-
ckelt hat.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/28308 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 7. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der tariflichen 
Öffnungsklauseln in Branchentarifverträgen in den letzten zehn Jahren 
entwickelt (bitte nach Ost bzw. West, nach Bundesländern sowie nach 
Wirtschaftszweigen aufschlüsseln; bitte die Daten für die zehn letzten 
Jahre, in denen entsprechende Daten vorliegen, ausweisen)?

Informationen zu tariflichen Öffnungsklauseln liegen im IAB-Betriebspanel für 
den Beobachtungszeitraum nur für das Jahr 2011 vor. Die entsprechenden Aus-
wertungen sind in den Tabellen 123 und 124* zusammengefasst.
Hinweis zur Auswertung nach Bundesländern: Aufgrund geringer Fallzahlen 
im Bundesland Hamburg werden die Bundesländer Hamburg und Schleswig-
Holstein zusammengefasst.

 8. Wie hat sich Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der Anteil der 
Betriebe, die übertariflich entlohnen, und wie die Zahl und der Anteil der 
Beschäftigten, die übertariflich entlohnt werden, in den letzten zehn Jah-
ren entwickelt (bitte nach Ost bzw. West, nach Bundesländern sowie 
nach Wirtschaftszweigen aufschlüsseln; bitte die Daten für die zehn letz-
ten Jahre, in denen entsprechende Daten vorliegen, ausweisen)?

Die gewünschten Informationen können den Tabellen 125 bis 147* entnommen 
werden. Der Anteil der Beschäftigten, die übertariflich entlohnt werden, wurde 
nur in einzelnen Jahren (2013 bis 2016) abgefragt. Darüber hinaus ist anzumer-
ken, dass relativ wenige Betriebe in der Stichprobe des IAB-Betriebspanels an-
geben, übertariflich zu entlohnen. Entsprechend sind die Fallzahlen in einigen 
Wirtschaftszweigen (Information und Kommunikation, Organisationen ohne 
Erwerbscharakter, Öffentliche Verwaltung/Sozialversicherung) gering. Die Er-
gebnisse müssen deshalb vorsichtig interpretiert werden. Im Jahr 2013 war die 
Fragestellung einmalig etwas anders formuliert, was dazu führte, dass die An-
teile in 2013 etwas niedriger liegen als in den anderen Jahren.
Aufgrund geringer Fallzahlen im Bundesland Hamburg werden die Bundeslän-
der Hamburg und Schleswig-Holstein zusammengefasst.

 9. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittli-
chen Tarifverdienste im Vergleich zu nichttariflichen Verdiensten entwi-
ckelt (bitte die letzten zehn Jahre ausweisen sowie nach Real- und Nomi-
nalverdienst differenzieren; bitte wenn möglich nach Wirtschaftszweigen 
aufschlüsseln; hilfsweise unter Angabe der Indexveränderungen; bitte die 
Daten für die zehn letzten Jahre, in denen entsprechende Daten vorlie-
gen, ausweisen)?

Die entsprechenden Daten können der Tabelle 148* entnommen werden. Aus-
wertungen zu den durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten mit und ohne 
Tarifvertragsbindung von vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern in der Gesamt-
wirtschaft (Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich) in Deutsch-
land stellt das Statistische Bundesamt auf Basis der vierteljährlichen Verdienst-
erhebung zur Verfügung.
Berechnungen zur Reallohnentwicklung und eine Differenzierung nach Wirt-
schaftszweigen liegen der Bundesregierung nicht vor.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/28308 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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10. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über Betriebe in der Privat-
wirtschaft, die tarifgebunden sind und zugleich über einen Betriebsrat 
verfügen (bitte nach Ost bzw. West, nach Bundesländern, Wirtschafts-
zweigen sowie

a) nach Betrieben mit Betriebsräten, die unter Branchentarifverträge, 
Haus- bzw. Firmentarifverträge bzw. unter keinen Tarifvertrag fallen,

b) nach Betrieben ohne Betriebsräte, die unter Branchentarifverträge, 
Haus- bzw. Firmentarifverträgen bzw. unter keinen Tarifvertrag fal-
len

aufschlüsseln)?

Die Auswertungen können den Tabellen 149 und 150* entnommen werden.
Die Angaben zu den Betrieben mit/ohne Betriebsrat beziehen sich auf die Pri-
vatwirtschaft ab fünf Beschäftigten. Eine Berücksichtigung der Kleinstbetriebe, 
die nicht zur Wahl eines Betriebsrats berechtigt sind, würde bei der gemeinsa-
men Betrachtung des Deckungsgrades von betrieblicher Mitbestimmung und 
Tarifbindung ein systematisch verzerrtes Bild liefern.
Hinweis zur Auswertung nach Bundesländern: Aufgrund geringer Fallzahlen 
im Bundesland Hamburg werden die Bundesländer Hamburg und Schleswig-
Holstein zusammengefasst.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/28308 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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